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Die gleichgerichteten Äuße-
rungen des Bundesministers 

für Wirtschaft und Arbeit und des 
fi nanz- und wirtschaftspolitischen 
Sprechers der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion lassen hoffen, daß 
die Regelungen des Kündigungs-
schutzes für Arbeitnehmer nicht 
mehr als Tabu gemieden werden. 
Bei diesem Thema geht es um 
einen Konfl ikt zwischen zwei ele-
mentaren und legitimen Interessen. 
Auf der einen Seite gibt es das Be-
dürfnis beschäftigter Arbeitnehmer 
nach Schutz vor „sozial ungerecht-
fertigter Kündigung“, wie es in § 1 
des Kündigungsschutzgesetzes 
formuliert ist. Auf der anderen 
Seite errichtet der gesetzliche 
Kündigungsschutz eine Einstel-
lungsbarriere für arbeitsuchende 
Arbeitnehmer.

Die Frage, was als „sozial 
ungerechtfertigt“ zu gelten hat, 
wurde bisher jedoch nicht vom 
Gesetzgeber, sondern von den Ar-
beitsgerichten beantwortet. Diese 
begnügten sich nicht nur damit, 
das Kündigungsschutzgesetz aus�
zulegen, sondern veränderten auch 
das Ziel des Gesetzes. In den Pro-
zessen vor den Arbeitsgerichten 
ging es nicht mehr um den Bestand 
des Arbeitsverhältnisses, sondern 
um die Höhe der Abfi ndung. Diese 
Transformation von legislativem 
Recht in Richterrecht belastete die 
Arbeitgeber nicht nur mit unkalku-
lierbaren Prozeßrisiken. Vielmehr 
verkannten die ökonomisch nicht 
versierten Arbeitsrichter auch die 
unerwünschte Kehrseite des ge-
setzlichen Kündigungsschutzes.

Diese Fehlentwicklung beruhte 
weniger auf der Aktivität der Ar-
beitsrichter als auf der Passivität 
des Gesetzgebers. Selbst die be-
scheidene Reform der Regierung 
Kohl, das Kündigungsschutzge-
setz erst für Betriebe mit mehr als 
zehn Beschäftigte, statt fünf Be-
schäftigten, vorzuschreiben, wur-
de von der gegenwärtigen Koali�
tion nach ihrem Wahlsieg 1998 

umgehend kassiert, ohne erst die 
Wirkung der Gesetzesänderung 
abzuwarten. Statt dessen behalf 
man sich mit Symptomkorrektu-
ren, zuletzt durch die Umsetzung 
von Vorschlägen der Hartz-Kom-
mission: So wurden gesetzliche 
Hemmnisse für die Vereinbarung 
von befristeten Arbeitsverhältnis-
sen und für den Abschluß von Zeit-
arbeitsverträgen abgebaut und für 
arbeitslose Arbeitnehmer Anreize 
zur Gründung von selbständigen 
Existenzen geschaffen. 

Wenn nun der Gesetzgeber 
aktiv wird, dann geht es nicht 
um die vollständige Beseitigung, 
sondern um die Optimierung des 
Kündigungsschutzgesetzes. Das 
Wirrwarr des Richterrechts, ins-
besondere die Umwandlung des 
Bestandsschutzes in einen Abfi n-
dungsanspruch, ist durch trans-
parente gesetzliche Vorschriften zu 
ersetzen. Man muß die Bundesre-
gierung allerdings davor warnen, 
die Bewegung in Richtung Reform 
dadurch zu blockieren, daß sie die 
Initiative an die Tarifvertragspartei-
en abgibt. Das Bündnis für Arbeit 
ist schon deshalb kein geeigneter 
Ort, weil der wirtschaftspolitisch 
relevante Konfl ikt beim Kündi-
gungsschutz nicht so sehr ein 
Interessengegensatz zwischen Ar�
beitgebern und Arbeitnehmern ist, 

sondern eher der zwischen be-
schäftigten und arbeitsuchenden 
Arbeitnehmern. 

Für die Arbeitgeber stellt der 
Kündigungsschutz ein potentieller 
oder aktueller Kostenblock dar, 
dem sie sich gern entledigen wür-
den und den sie – wie das Beispiel 
der Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall gezeigt hat – ohne wei-
teres zu akzeptieren bereit wären, 
wenn sie von den Gewerkschaften 
an anderer Stelle Zugeständnisse 
bekommen. Die Gewerkschaf-
ten haben dies bereits begriffen: 
Drohten sie zuerst mit Boykott des 
Bündnisses, so sind sie nun bereit, 
über das Reformvorhaben zu re-
den. Zu befürchten ist aber, daß sie 
beabsichtigen, es totzureden oder 
wegzuverhandeln. 

Die Gewerkschaften sind in die-
ser Sache keineswegs Betonköp-
fe, sondern - wie die Arbeitgeber - 
Vertreter partikularer Interessen, 
sie vertreten die beschäftigten 
Arbeitnehmer. Die Regierung soll-
te aufhören, von den Tarifparteien 
zu erwarten, daß es ihnen um die 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
geht. Verbände sind überfordert, 
wenn man von ihnen verlangt, zu-
gunsten des Gemeinwohls auf die 
Durchsetzung der Interessen ihrer 
Klientelen zu verzichten.

Die verantwortlichen Politiker 
sollten sich von der Reform auch 
nicht durch Einwände abbringen 
lassen, daß positive Arbeitsmarkt-
effekte zweifelhaft seien. Vermut-
lich wird sich die Wirkung zunächst 
darauf beschränken, daß sich die 
Fluktuation auf dem Arbeitsmarkt 
vergrößert. Dies wirkt indessen 
der Hysterese auf dem Arbeits-
markt entgegen, die sich in dem 
ständigen Anstieg von langfristiger 
Arbeitslosigkeit niedergeschlagen 
hat. Allein dies wäre bereits ein 
sozialpolitischer Erfolg und über-
dies eine Voraussetzung für die 
Senkung der allgemeinen Arbeits-
losigkeit. 
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